
Informationen zum Antragsverfahren in Brandenburg: 

www.ehrenamt-in-brandenburg.de

Staatskanzlei des Landes Brandenburg
Koordinierungsstelle für 
bürgerschaftliches Engagement
Heinrich-Mann-Allee 107 | 14473  Potsdam 

Telefon:  0331 8661008
E-Mail:  ehrenamtskarte@stk.brandenburg.de

Informationen zum Antragsverfahren in Berlin: 

Die Anträge werden in Berlin über die jeweiligen Organisationen 
gestellt, in der die Ehrenamtlichen tätig sind. Weitere Informatio-
nen zum Antragsverfahren unter:

www.berlin.de/buergeraktiv

Der Regierende Bürgermeister von Berlin
Senatskanzlei
I D    – Bürgerschaftliches Engagement und Demokratieförderung
Jüdenstr. 1 | 10178 Berlin

Telefon:  030 9026 2320
E-Mail:  ehrenamtskarte@senatskanzlei.berlin.de 

Die Ehrenamtskarte
Brandenburg und Berlin sagen Danke.

Kontakt und Antragsverfahren

Zahlreiche Partner in Berlin und Brandenburg beteiligen sich 
bereits an dem Angebot der gemeinsamen Ehrenamtskar-
te. Sie alle tragen mit ihren Vergünstigungen zur Attraktivi-
tät der Karte bei. Die Partner können ihre Vergünstigungen 
selber gestalten, passend zu ihrem Angebot. Möglich sind 
z.B. Preisnachlässe beim Kauf von Waren, Dienstleistungen 
oder Eintrittskarten, Ermäßigung auf Kurs- und Seminarge-
bühren oder spezielle Angebote für bestimmte Zeiträume.  
Die Attraktivität der Ehrenamtskarte steigt mit der Zahl der 
Partner, Jeder neue Partner ist herzlich willkommen! 

Alle Informationen zum unkomplizierten Antrag auf Partner-
schaft finden Sie unter: 
www.ehrenamtskarte.berlin-brandenburg.de

Partner der Ehrenamtskarte 
werden!

Zu den Partnern der gemeinsamen  
Ehrenamtskarte gehören:  
ADAC Berlin-Brandenburg, Aquarium Berlin, 
Biosphäre Potsdam, Bunte Bühne Lübbenau, 
Deutsches Jugendherbergswerk, Die Diestel, 
Dorfmuseum Tremmen, FEZ-Berlin, Filmpark 
Babelsberg, Friedrichstadtpalast, Galeria 
Kaufhof, Grün Berlin, Hertha BSC, Naturwacht 
Brandenburg, Tierpark Berlin, Tropical Island, 
Waldbad Zehdenick, Zoo Eberswalde und  
viele weitere. Grafische Konzeption und Satz: ariadne an der Spree GmbH



Wer erhält die Ehrenamtskarte?

Die gemeinsame Ehrenamtskarte der Länder Brandenburg 
und Berlin wird an Bürgerinnen und Bürger ausgegeben,  
die sich in herausragendem Maße für das Gemeinwesen 
engagieren. Die Ehrenamtskarte kann erhalten, wer sich: 

•  mindesten ein Jahr im Umfang von 200 Stunden 
engagiert hat

•  das Ehrenamt in Brandenburg bzw. in Berlin aus-
übt und 

• die Absicht hat, das Ehrenamt fortzusetzen. 

Mit dem ehrenamtlichen Engagement dürfen kein Entgelt 
und keine Aufwandsentschädigungen verbunden sein,  
die über die Erstattung von Auslagen hinausgehen. Der 
Nachweis der ehrenamtlichen Tätigkeit erfolgt über die Or-
ganisation, in der das Engagement ausgeübt wird. 

Grußwort

Engagiert in Brandenburg und Berlin ist das Motto der gemein-
samen Ehrenamtskarte. Ob in der Kultur oder im Umweltschutz, 
im Sport oder im Zivil- und Katastrophenschutz, in der nachbar-
schaftlichen Hilfe oder im sozialen Bereich: Freiwilliges Enga-
gement schafft Lebensqualität und stärkt den Zusammenhalt in 
unserer Gesellschaft. 

Als Regierungschefs der Länder Berlin und Brandenburg set-
zen wir genau auf dieses Miteinander. Die Ehrenamtlichen 
sollen spüren: Ihr Engagement wird geschätzt und anerkannt.  
Die gemeinsame Ehrenamtskarte drückt unseren Dank und un-
sere Wertschätzung aus. Sie ist ein wichtiger Teil der gelebten 
Anerkennungskultur in Brandenburg und Berlin. 

Wir freuen uns sehr über die zahlreichen Partner aus Wirt-
schaft und Gesellschaft, die durch ihre vergünstigten Angebo-
te für Engagierte die Ehrenamtskarte so attraktiv machen. Um 
den Engagierten in Brandenburg und Berlin auch in Zukunft 
wirkungsvoll unseren Dank und unsere Anerkennung ausspre-
chen zu können, laden wir herzlich ein: Werden Sie Partner der 
gemeinsamen Ehrenamtskarte. Unterstützen Sie das freiwil-
lige Engagement! Denn Engagement macht stark und bewegt  
unsere gesamte Region.

Dr. Dietmar Woidke
Ministerpräsident des  
Landes Brandenburg

Michael Müller
Regierender Bürgermeister
von Berlin

Warum eine gemeinsame Ehrenamtskarte?

Ehrenamtliches Engagement ist ein unverzichtbarer Baustein 
unserer Gesellschaft. Menschen, die sich für andere und ein le-
bendiges Miteinander einsetzen, stärken die Gemeinschaft und 
verbessern die Lebensqualität vor Ort. 
 
Mit der gemeinsamen Ehrenamtskarte würdigen die beiden 
Länder ihre besonders engagierten Bürgerinnen und Bürger. 
Die Karte ist ein Zeichen des Dankes und der Wertschätzung. 

Wie funktioniert die gemeinsame Ehrenamtskarte?

Die Karteninhaberin bzw. der Karteninhaber erhält bei aus-
gewiesenen Partnern der Ehrenamtskarte in Brandenburg 
und Berlin, wie z.B. Museen, Freizeit- und Kultureinrichtun-
gen, Unternehmen und anderen Dienstleistern, verschiedene  
Vergünstigungen. Die Karte ist sowohl in Brandenburg als auch 
in Berlin gültig. Die dreijährige Laufzeit der Ehrenamtskarte  
beginnt ab  dem Ausstellungdatum. Sie wird im Scheckkartenfor-
mat bereitgestellt, ist personengebunden und nicht übertragbar. 
Nach Ablauf kann die Ehrenamtskarte erneut beantragt werden.  
Eine Übersicht aller Partner finden Sie unter:
www.ehrenamtskarte.berlin-brandenburg.de 

Bürgerschaftliches Engagement  
ist Trend: Fast 40 Prozent der Be-
völkerung in Berlin und Brandenburg 
engagiert sich bereits ehrenamtlich. 

„Die offene, engagierte  
Bürgergesellschaft ist ein  
wesentlicher Teil unseres  
demokratischen Gemeinwesens.“

Bundespräsident  
Frank-Walter Steinmeier


